
Allgemeine Versicherungs-AG

Besondere Bedingungen für Lehrer (AH622_0_012008)

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers
als

a) beamteter Lehrer oder angestellter Lehrer im öffentlichen Dienst bzw.

b) freiberuflicher Lehrer, der allein unterrichtet und nicht Inhaber beson-
derer Unterrichtsräume, Plätze oder Fahrzeuge ist.

2. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht

a) aus Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit radioaktiven Stof-
fen);

b) aus Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder Klassenrei-
sen sowie Schulausflügen und aus damit verbundenen Aufenthalten
in Herbergen und Heimen, auch bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt bis zu einem Jahr. Für die Auslandsdeckung gilt folgende Be-
sondere Bedingung:
Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die gesetzliche
Haftpflicht aus im Ausland vorkommender Versicherungsfälle.
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, an dem der Euro-Betrag bei einem in der Euro-
päischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.

c) aus Erteilung von Nachhilfestunden;

d) aus der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist;

3. Nicht versichert ist die Haftpflicht

3.1 aus Forschungs- und Gutachtertätigkeit;

3.2 des Eigentümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-
oder Wasserfahrzeugs wegen Schäden, die durch den Gebrauch des
Fahrzeugs verursacht werden.

Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht wer-
den durch den Gebrauch von

a) Flugmodellen, unbemannten Ballonen und Drachen,

- die weder durch Motoren noch durch Treibsätze angetrieben werden,
- deren Fluggewicht 5 kg nicht übersteigt,
- für die keine Versicherungspflicht besteht;

b) Wassersportfahrzeuge, ausgenommen eigene Segelboote (auch Wind-
surfbretter) und eigene oder fremde Wasserfahrzeuge mit Motoren -
auch Hilfs- oder Außenbordmotoren - oder Treibsätzen.

Mitversichert ist jedoch der gelegentliche Gebrauch von fremden
Wassersportfahrzeugen mit Motoren, soweit für das Führen keine be-
hördliche Erlaubnis erforderlich ist.

4. Bei angestellten und beamteten Lehrern:

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden am Eigentum
der Schule oder Dienststelle oder an von Dritten für den Schulbetrieb zur
Verfügung gestellten Sachen und allen sich daraus ergebenden Vermö-
gensschäden.
Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, bei
denen es sich um Dienst- oder Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im
Betrieb der Schule oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen Be-
stimmungen oder dem Sozialgesetzbuch VII handelt;
Eingeschlossen ist jedoch die Haftpflicht wegen Personenschäden aus
Arbeitsunfällen von Kindern, Schülern, Lernenden und Studierenden.

5. Forum-Shopping-Klausel
(Inländische Versicherungsfälle, die im Ausland geltend gemacht wer-
den)

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

5.1 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche

5.1.1 auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder
exemplary damages.

5.1.2 nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Artikel 1147 des französischen
Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder.

5.2 Aufwendungen des Versicherers für Kosten - abweichend von Ziff.
6.5 AHB - werden als Leistungen auf die Versicherungssumme ange-
rechnet.

Kosten sind:

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwen-
dungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei oder nach
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch
dann, wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

5.3 Bei Versicherungsfällen, die in USA auch US-Territorien und Kanada
geltend gemacht werden, gilt: Selbstbeteiligung des Versicherungsneh-
mers an jedem Schaden: 10 %, mindestens 5.000,00 EUR, höchstens
25.000,00 EUR. Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

5.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zah-
lungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Währungsunion
angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei einem in der Europä-
ischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut angewiesen ist.
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